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Weiterentwicklung des Schulinspektionsverfahrens an allgemein bildenden Schulen 
hier: Pilotierung 

 

 

Das NLQ wurde mit der Weiterentwicklung des Schulinspektionsverfahrens an allgemein 

bildenden Schulen beauftragt. Das weiterentwickelte Evaluationsverfahren soll zum 

01.08.2018 in Kraft treten. 

 

Für die Umsetzung des weiterentwickelten Verfahrens einschließlich der Instrumente ist eine 

Pilotierung unabdingbar. Die Schulen, die an der Pilotierung (Kurzpilotie-

rung/Langpilotierung) teilnehmen, werden vom NLQ nach den für die Pilotierung notwendi-

gen Standards bestimmt. Für die vom NLQ bestimmten Schulen ist die Teilnahme an der 

Pilotierung verpflichtend.  

Der Ergebnisbericht zur Kurzpilotierung wird bis zum 30.11.2017 und der Ergebnisbericht zur 

Langpilotierung bis zum 18.05.2018 erbeten. 

 

 

 
 


